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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1972 Ausgegeben am 9. Juni 1972 54. Stück

1 6 7 . Bundesgesetz: Änderung des Gehaltsüberleitungsgesetzes
1 6 8 . Bundesgesetz: 23. Gehaltsgesetz-Novelle
1 6 9 . Bundesgesetz: 3. Novelle zur Bundesforste-Dienstordnung

1 6 7 . Bundesgesetz vom 27. April 1972,
mit dem das Gehaltsüberleitungsgesetz ge-

ändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gehaltsüberleitungsgesetz, BGBl. Nr. 22/
1947, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 235/1967, 28/1969 und 243/1970 wird wie
folgt geändert:

1. Im § 6 Abs. 5 Z. 2 wird am Ende der
Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt, Z. 3
wird aufgehoben.

2. § 16 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Bei der mündlichen Prüfung ist der
Prüfungswerber aus den einzelnen Gegenständen
von den vom Vorsitzenden der Prüfungskom-
mission hiefür bestimmten Prüfungskommissä-
ren zu prüfen. Die Prüfungsvorschrift kann vor-
sehen, daß der Vorsitzende des Prüfungssenates
einen oder mehrere Gegenstände zu prüfen hat.
Darüber hinaus ist der Vorsitzende des Prüfungs-
senates berechtigt, Fragen aus allen Prüfungs-
gegenständen zu stellen."

3. § 17 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Über das Ergebnis der Dienstprüfung
hat der Prüfungssenat in geheimer Beratung mit
Stimmenmehrheit zu beschließen."

4. Dem § 44 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Bestimmungen des § 7 Abs. 5 und
des § 23 Abs. 3 sind auf Berufsoffiziere mit der
Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle von
zwei Jahren drei Jahre treten."

5. Im § 45 a Abs. 1 und im § 45 b Abs. 6 hat
jeweils vor dem Wort „Präsenzdienstes" das
Wort „ordentlichen" zu entfallen.

6. Im Teil A Abschnitt I der Wachebeamten-
Dienstzweigeordnung (Anlage zu Abschnitt IV
des Gehaltsüberleitungsgesetzes) erhält der Abs. 2
folgende Fassung:

„(2) Das Anstellungserfordernis der erfolg-
reichen Absolvierung einer höheren Schule wird
durch eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres
im Bundesdienst zurückgelegte Dienstzeit von
acht Jahren ersetzt, wenn der Beamte die Beam-
ten-Aufstiegsprüfung im Sinne des Teiles B
Abschnitt II der Dienstzweigeordnung der Be-
amten der Allgemeinen Verwaltung (Anlage zu
Abschnitt I) abgelegt hat."
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7. Der Abschnitt II des Teiles A der Heeresdienstzweigeordnung hat zu lauten:
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8. Teil B der Heeresdienstzweigeordnung (An-
lage zu Abschnitt IV a des Gehaltsüberleitungs-
gesetzes) erhält folgende Fassung:

„Abschnitt I.

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen
Anstellungserfordernisse für die in der Verwen-

dungsgruppe H 2 eingereihten Dienstzweige

Erfordernis für die Anstellung ist

1. die allgemeine, militärische und fachliche
Eignung zum Berufsoffizier, und

2. die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung
an einer höheren Schule oder eine sonstige Vor-
bildung im Sinne des Teiles B Abschnitt II der
Dienstzweigeordnung für Beamte der Allgemei-
nen Verwaltung.
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9. Im Teil C Abschnitt I der Heeresdienst-
zweigeordnung erhält die Z. 1 folgende Fassung:

„1. eine mindestens dreijährige Gesamtdienst-
zeit als Heeresangehöriger; die Zeit der Ablei-
stung des Präsenzdienstes ist in diese Gesamt-
dienstzeit einzurechnen;"

10. Im Teil C Abschnitt II der Heeresdienst-
zweigeordnung hat

a) bei den Dienstzweigen „10. Unteroffiziere
des Truppendienstes" und „11. Unteroffi-
ziere des technischen Dienstes" der unter
die Spalten „Dienststufe" und „Amtstitel"
jeweils eingeordnete Satz zu entfallen;

b) beim Dienstzweig „10. Unteroffiziere des
Truppendienstes" der erste Satz in der
Spalte „Anstellungserfordernisse" zu lau-
ten:
„Die erfolgreiche Ablegung der Prüfung
für Unteroffiziere des Truppendienstes."

11. Im Teil D der Heeresdienstzweigeordnung
erhält der Abschnitt I folgende Fassung:

„Abschnitt I

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen
Anstellungserfordernisse für die in der Verwen-

dungsgruppe H 4 eingereihten Dienstzweige

Erfordernis für die Anstellung ist die Ab-
leistung des Grundwehrdienstes und des frei-
willig verlängerten Grundwehrdienstes in der
Dauer von sechs Monaten."

12. Im Teil D Abschnitt II der Heeresdienst-
zweigeordnung hat

a) bei den Dienstzweigen „1. Chargen" und
„2. Soldaten ohne Chargengrad (Wehr-
männer)" an die Stelle der Bezeichnung
„1." und „2." die Bezeichnung „12." und
„13." zu treten;

b) beim Dienstzweig „1. Chargen" der unter
die Spalten „Dienststufe" und „Amtstitel"
eingeordnete Satz zu entfallen.

Artikel II

(1) Offiziersanwärter, deren Ausbildung an der
Theresianischen Militärakademie vor dem In-
krafttreten dieses Bundesgesetzes begonnen hat,
können mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1972 in
den Dienstzweig „6. Offiziere des Truppendien-
stes", in den Dienstzweig „7. Offiziere des tech-
nischen Dienstes" oder in den Dienstzweig
„8. Offiziere des Wirtschaftsdienstes" ernannt
werden; sie sind dabei so zu behandeln, als ob
sie ihre Dienstzeit seit dem Beginn ihrer Aus-
bildung an der Theresianischen Militärakademie
in einem dieser Dienstzweige zurückgelegt hätten.

(2) Soweit Dienstzweige der Heeresdienst-
zweigeordnung die Ableistung des Grundwehr-
dienstes oder eines freiwillig verlängerten Grund-
wehrdienstes als Anstellungserfordernis vorsehen,
wird dieses Anstellungserfordernis bei Personen,
die bei Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 272/1971 den ordentlichen Präsenzdienst nach
§ 28 Abs. 4 des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/
1955, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 310/1960 oder einen verlängerten ordent-
lichen Präsenzdienst nach § 28 Abs. 5 des Wehr-
gesetzes abgeleistet haben, durch diese Präsenz-
dienstleistung ersetzt.
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Artikel III

Berufsoffiziere der Dienstklasse VIII, die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesge-
setzes einen Amtstitel geführt haben, der in der
Heeres-Dienstzweigeordnung in der vor dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden
Fassung für die Dienstklasse VIII vorgesehen war,
haben diesen Amtstitel so lange weiterzuführen,
bis ihnen ein höherer Amtstitel zukommt oder
— wenn der Amtstitel nur für die Dauer einer
bestimmten Funktion zu führen ist — die Funk-
tion, die der Führung des betreffenden Amts-
titels zugrunde liegt, wegfällt. Im letzten Fall hat
der Berufsoffizier ab dem Wegfall der Funktion
jenen Amtstitel zu führen, der ihm nach der
Heeres-Dienstzweigeordnung in der vor dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden
Fassung gebührt hätte.

Artikel IV

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1972
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist, soweit darin nichts anderes bestimmt wird,
die Bundesregierung, in Angelegenheiten jedoch,
die nur den Wirkungsbereich eines Bundesmini-
sters betreffen, dieser Bundesminister betraut.

Jonas
Kreisky Häuser Rösch Broda
Sinowatz Androsch Weihs Staribacher
Frühbauer Lütgendorf Kirchschläger Moser

Firnberg Leodolter

168 . Bundesgesetz vom 27. April 1972,
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 geändert

wird (23. Gehaltsgesetz-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zu-
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 280/1971, wird wie folgt geändert:

Artikel I

1. Im § 3 Abs. 2 ist im Klammerausdruck nach
dem Wort „Exekutivdienstzulage" das Wort
„Heeresdienstzulage" einzufügen.

2. Im § 76 Abs. 1 ist in der Tabelle in den
Spalten „Amtstitel" und „Dienstzulage Schil-
ling" ein Abschnitt mit dem Amtstitel „Fähn-
rich" und dem Betrag „250•—" voranzusetzen.

3. Nach § 76 wird eingefügt:

„Heeresdienstzulage

§ 76 a. (1) Dem Berufsoffizier gebührt eine
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen-

bare Heeresdienstzulage. Die Heeresdienstzulage
richtet sich nach der besoldungsrechtlichen Stel-
lung und beträgt in der

(2) Für die Anwendung der Bestimmungen
des § 33 Abs. 4 gilt die Heeresdienstzulage als
Gehaltsbestandteil."

4. Im § 78 Abs. 2 entfällt vor dem Wort
„Präsenzdienst" das Wort „ordentlichen".

5. § 79 a wird als § 79 b bezeichnet, als
§ 79 a wird eingefügt:

„Heeresdienstzulage

§ 79 a. Dem zeitverpflichteten Soldaten ge-
bührt eine Heeresdienstzulage in der Höhe von
S 756•—."

6. Nach § 85 c wird eingefügt:

„§ 85 d. Beamten, die nach § 11 des Wehr-
gesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 185/1966 zur
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion heran-
gezogen werden, gebührt für die Dauer dieser
Verwendung eine für die Bemessung des Ruhe-
genusses anrechenbare Heeresdienstzulage in der
Höhe von S 667•—."

Artikel II

Die besoldungsrechtliche Stellung der Berufs-
offiziere der Dienstklasse VI, die vor dem
1. Juli 1972 in diese Dienstklasse befördert
wurden, ist insoweit neu festzusetzen, als sich
eine Verbesserung ergäbe, wenn die Bestim-
mungen des § 76 a in der Fassung des Art. I
Z. 3 schon im Zeitpunkt ihrer Beförderung ge-
golten hätten.

Artikel III

(1) Die Bestimmungen des Art. I Z. 2 treten
mit dem auf die Kundmachung der Gehalts-
überleitungsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 167/1972,
folgenden Monatsersten, die übrigen Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes mit 1. Jänner
1972 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset-
zes ist, soweit darin nichts anderes bestimmt ist,
jeder Bundesminister insoweit betraut, als er
oberste Dienstbehörde ist.

Jonas
Kreisky Rösch Broda Sinowatz
Häuser Androsch Weihs Staribacher
Frühbauer Lütgendorf Kirchschläger Moser

Firnberg Leodolter
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169 . Bundesgesetz vom 27. April 1972,
mit dem die Bundesforste-Dienstordnung ge-
ändert wird (3. Novelle zur Bundesforste-

Dienstordnung)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Die Bundesforste-Dienstordnung, BGBl.

Nr. 201/1969, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 466/1969 und 22371970 wird wie
folgt geändert:

1. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Wenn geeignete Bewerber, die das be-
treffende Erfordernis erfüllen, nicht zur Ver-
fügung stehen, kann

1. von der Voraussetzung des Abs. 1 lit. a von
der Generaldirektion im Einvernehmen mit
dem Bundeskanzleramt,

2. von der Voraussetzung des Abs. 1 lit. b von
der Generaldirektion,

3. von den übrigen Voraussetzungen des Abs.
von der Bundesregierung

in besonders begründeten Ausnahmefällen abge-
sehen werden."

2. § 12 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Soweit dies nicht der Fall ist, insbesondere
für den ausschließlichen Bürodienst, sind die
Dienststunden von der Generaldirektion unter
Zugrundelegung einer wöchentlich 42stündigen
Arbeitszeit zu bestimmen. Die vorgeschriebenen
Dienststunden sind pünktlich und gewissenhaft
einzuhalten."

3. § 16 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Monatsbezug besteht aus dem Gehalt
und allfälligen Zulagen (Dienstalterszulagen, Ver-
wendungszulagen mit allfälligen Zuschlägen,
Dienstzulagen, Haushaltszulage, Ergänzungszu-
lagen, Teuerungszulagen)."

4. § 19 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Wird ein Bediensteter aus der Verwen-
dungsgruppe D oder C in die Verwendungs-
gruppe A überstellt, so gebührt ihm die Gehalts-
stufe, die sich ergeben würde, wenn er die Zeit,
die für die Erreichung seiner bisherigen Gehalts-
stufe notwendig ist, in dem sechs Jahre überstei-
genden Ausmaß als Bediensteter der Verwen-
dungsgruppe A zurückgelegt hätte. Hat der Be-
dienstete das Anstellungserfordernis für die Ver-
wendungsgruppe A nicht durch die Vollendung
einer Hochschulbildung im Sinne der für die
vergleichbaren Bundesbeamten geltenden allge-
meinen Anstellungserfordernisse erfüllt, so ist
er so zu behandeln, als ob die Abs. 2 und 3 auf
ihn angewendet worden wären."

5. § 22 Abs. 3 lit. b Z. 4 erhält folgende
Fassung:

„4. bilanzfähige Buchhalter und Referenten
in der Generaldirektion, in allen Fällen
nach Ablegung einer die Kenntnisse für
den Dienst erweisenden Fachprüfung, in
die Verwendungsstufe B 4;"

6. § 22 Abs. 3 lit. d erhält folgende Fassung:

„d) in der Verwendungsgruppe D:
Bedienstete, die mit besonders verantwor-
tungsvollen Aufgaben betraut werden, in
die Verwendungsstufe D 1."

7. In der Tabelle zum § 22 Abs. 4 wird in der
Verwendungsstufe D 1 die Gehaltsstufe 16 durch
die Gehaltsstufe 10 ersetzt.

8. § 25 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Anzahl der Punkte für Leiter von
Bau- und Maschinenhöfen sowie für Revier-
förster, die bei Bau- und Maschinenhöfen ver-
wendet werden oder in Sonderverwendung ste-
hen, ist von der Generaldirektion unter Bedacht-
nahme auf die Belastung im Vergleich zu den
unter Abs. 2 fallenden Verwendungen festzu-
setzen."

9. § 25 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Der Zuschlag beträgt für jeden vollen
Punkt

a) für Bedienstete der Verwendungsstufe A 3
1870 S und

b) für Bedienstete der Verwendungsstufen C 2
oder C 3 45 S."

10. Nach § 25 wird eingefügt:

„ D i e n s t z u l a g e n

§ 25 a. (1) Den Kanzleiförstern, die mit der
hauptverantwortlichen Leitung der Kanzlei einer
Forstverwaltung, eines Bau- und Maschinenhofes
oder eines Sägewerkes betraut sind und die hie-
für erforderlichen Kenntnisse durch die Absol-
vierung eines Ausbildungslehrganges erworben
haben, gebührt eine Dienstzulage. Sie beträgt



54. Stück — Ausgegeben am 9. Juni 1972 — Nr. 169 1105

(2) Auf den Anfall und die Einstellung der
Dienstzulage ist § 25 Abs. 7 und 8 sinngemäß
anzuwenden."

11. Die Abs. 2 und 3 des § 28 erhalten folgende
Fassung:

„(2) Bei Änderungen des Monatsbezuges ist,
wenn sich aus diesem Bundesgesetz nicht etwas
anderes ergibt, der Tag des Wirksamwerdens der
bezüglichen Maßnahme bestimmend.

(3) Der Anspruch auf den Monatsbezug endet
mit der Beendigung des Dienstverhältnisses; wird
das Dienstverhältnis durch den Tod des Bedien-
steten aufgelöst, so endet der Anspruch auf
Monatsbezug mit Ablauf des Monates, in dem
der Bedienstete gestorben ist. Trifft die Öster-
reichischen Bundesforste ein Verschulden an dem
vorzeitigen Austritt des Bediensteten, so behält
dieser seine vertragsmäßigen Ansprüche auf den
Monatsbezug für den Zeitraum, der bis zur
Beendigung des Dienstverhältnisses durch Ablauf
der bestimmten Vertragszeit oder durch ord-
nungsgemäße Kündigung durch die Österreichi-
schen Bundesforste hätte verstreichen müssen,
unter Einrechnung dessen, was er infolge Unter-
bleibens der Dienstleistung erspart oder durch
anderweitige Verwendung erworben oder zu er-
werben absichtlich versäumt hat. Für die ersten
drei Monate dieses Zeitraumes hat die Einrech-
nung zu unterbleiben."

12. Die §§ 30 und 31 erhalten folgende Fas-
sung:

„ V o r s c h ü s s e u n d G e l d a u s h i l f e n

§ 30. (1) Ist der Bedienstete unverschuldet in
Notlage geraten oder liegen sonst berücksichti-
gungswürdige Gründe vor, so kann ihm auf Er-
suchen ein Vorschuß bis zur Höhe des zwei-
fachen Monatsbezuges gewährt werden. Die Ge-
währung des Vorschusses kann von Sicherstel-
lungen abhängig gemacht werden.

(2) Der Vorschuß ist durch Abzug vom ge-
bührenden Monatsbezug längstens binnen
18 Monaten hereinzubringen; bei der Festset-
zung der Abzugsraten ist auf die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Bediensteten billige Rücksicht
zu nehmen. Der Bedienstete kann den Vorschuß
auch vorzeitig zurückzahlen. Scheidet der Be-
dienstete aus dem Dienstverhältnis aus, so kön-
nen zur Deckung eines noch nicht zur Gänze
zurückgezahlten Vorschusses die dem ausschei-
denden Bediensteten zustehenden Geldleistungen
herangezogen werden.

(3) Bediensteten, die eine für das Ausmaß der
Abfertigung angerechnete oder anrechenbare
Dienstzeit von mindestens sieben Jahren auf-
weisen, kann unter den in Abs. 1 und 2 ange-

gebenen Voraussetzungen ein längstens binnen
vier Jahren zurückzuzahlender Vorschuß bis zur
Höhe von drei Monatsbezügen gewährt werden.

(4) Wenn besonders berücksichtigungswürdige
Gründe vorliegen, können im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Finanzen auch ein
höherer Vorschuß und längere Rückzahlungs-
fristen bewilligt werden.

(5) Die Abs. 1 bis 4 finden auf Bedienstete,
deren Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit oder
auf Probe eingegangen wurde, keine Anwendung.
Ausnahmen können nur im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Finanzen bewilligt
werden.

(6) Ist der Bedienstete unverschuldet in Not-
lage geraten oder liegen sonst berücksichtigungs-
würdige Gründe vor, so kann ihm auch eine
Geldaushilfe gewährt werden.

N e b e n g e b ü h r e n

§ 31. Für die Nebengebühren (Fahrtkosten-
zuschüsse, Aufwandsentschädigungen, Mehrlei-
stungsvergütungen, Sonderzulagen und Einmalige
Belohnungen) gelten die einschlägigen gesetz-
lichen Bestimmungen für die Bundesbeamten
sinngemäß."

13. § 38 Abs. 1 lit. c und d erhält folgende
Fassung:

„c) Besitz eines Einstellungsscheines gemäß
§ 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1
des Invalideneinstellungsgesetzes 1969,
BGBl. Nr. 22/1970;

d) Besitz einer Gleichstellungsbescheinigung ge-
mäß § 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 13
Abs. 2 des Invalideneinstellungsgesetzes
1969; eine auf Widerruf ausgestellte Gleich-
stellungsbescheinigung muß am 1. Juli des
Urlaubsjahres noch in Geltung gestanden
sein;"

14. § 38 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Dem blinden Bediensteten, der durch § 5
Abs. 2 des Invalideneinstellungsgesetzes 1969 be-
günstigt ist, gebührt das im Abs. 2 vorgesehene
Höchstausmaß des Zusatzurlaubes."

15. § 48 Abs. 1 letzter Satz erhält folgende
Fassung:

„Ein auf unbestimmte Zeit eingegangenes Dienst-
verhältnis endet ferner durch Kündigung mit
Ablauf der Kündigungsfrist."
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16. Dem § 51 Abs. 1 wird folgender Satz ange-
fügt:

„Bei der Berechnung der Kündigungsfrist ist § 35
Abs. 11 sinngemäß anzuwenden."

17. § 62 Abs. 2 erster Satz erhält folgende
Fassung:

„Bei der Ermittlung des Vergleichsruhegenusses
(Vergleichsversorgungsgenusses) gilt das im Monat
des Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis ge-
bührende Gehalt zuzüglich Dienstalterszulage,
Verwendungszulage mit allfälligem Zuschlag,
Dienstzulage und Ergänzungszulage als ruhege-
nußfähiger Monatsbezug."

18. § 73 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Den Bediensteten des Bau- und Einrich-
tungsdienstes gebührt bei Dienstverrichtungen im
Außendienst, soweit es sich nicht um eine Teil-
nahme an von einer Behörde anberaumten Kom-
missionen handelt, für die zurückzulegenden Weg-
strecken an Stelle des Kilometergeldes eine täg-
liche Bauschvergütung von 29 S. Die Bauschver-
gütung gebührt nur für die Tage der tatsäch-
lichen Außendienstleistung."

19. In der Anlage A Z. 9 wird das Wort „er-
wiesenen" durch das Wort „erweisenden" er-
setzt.

20. In der Anlage B Z. 4 lit. a wird der Aus-
druck „Forstbetriebs- und Forstschutzdienst"
durch das Wort „Försterdienst" ersetzt.

Artikel II

Den Bediensteten der Verwendungsstufe D 1
gebührt ab dem Inkrafttreten des Art. I Z. 7
die Zulagenstufe, die ihnen gebührte, wenn § 22

Abs. 4 der Bundesforste-Dienstordnung in der
Fassung des Art. I Z. 7 bereits im Zeitpunkt der
Zuerkennung ihrer Verwendungszulage gegolten
hätte.

Artikel III

Bediensteten, die
1. im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Art. I

Z. 10 als Kanzleiförster bestellt sind,
2. mit der im § 25 a Abs. 1 der Bundesforste-

Dienstordnung in der Fassung des Art. I
angeführten Verwendung betraut werden
und

3. innerhalb von zwei Jahren nach der Kund-
machung dieses Bundesgesetzes den im § 25 a
in der Fassung des Art. I Z. 10 vorgeschrie-
benen Ausbildungslehrgang absolvieren,

gebührt die im § 25 a Abs. 1 der Bundesforste-
Dienstordnung in der Fassung des Art. I ange-
führte Dienstzulage rückwirkend ab dem Inkraft-
treten des Art. I Z. 10, frühestens jedoch ab dem
Zeitpunkt, in dem sie die Voraussetzungen des
§ 25 Abs. 7 der Bundesforste-Dienstordnung er-
füllen.

Artikel IV

(1) Es treten in Kraft:
1. Art. I Z. 4 mit 1. Jänner 1969;
2. Art. I Z. 3, 10, 12, 17 und Art. III mit

1. Jänner 1971;
3. Art. I Z. 18 mit 1. Mai 1971 und
4. Art. I Z. 2, 5 bis 7, 9 und Art. II mit

1. Jänner 1972.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist, soweit darin nichts anderes bestimmt ist, der
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
betraut.

Jonas
Kreisky Häuser Rösch Broda
Sinowatz Androsch Weihs Staribacher
Frühbauer Lütgendorf Kirchschläger Moser

Firnberg Leodolter


